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Ärztlich assistierter Suizid 

Selbsttötung ist nicht strafbar 

 - Teilnahme ebenfalls nicht 

 Wenn die Entscheidung zur Selbsttötung  

 frei, selbstbestimmt und eigenverantwortlich 

 getroffen wird, kann jeder – auch ein Arzt – das Sterben begleiten 

Aktive Täterschaft des Arztes ist strafbar ! 

 - mit Einwilligung des Patienten 6 Mo – 5 Jahre 

 - ohne Einwilligung (Totschlag)   ≥ 5 Jahre 

Bewußtlosigkeit und vom Tod bedroht 

 - ohne ärztliches Eingreifen = unterlassene Hilfeleistung ? 

- mutmaßlichen Willen des Patienten berücksichtigen 

- Patientenverfügung muss beachtet werden 

Prinzip: Gewicht der Selbstbestimmung 
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1. Ausführliche Gespräche mit Patienten 

 - schließlich zur Patientenverfügung mit Rechtsanwalt 

Ärztlicher Sterbehelfer 
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Ärztlich assistierter Suizid 

- Bereitstellung von Medikamenten 

- Patient nimmt diese selbst ein (oft im Beisein von Angehörigen) 

- Arzt bleibt anwesend bis zum Todeseintritt 

- Bestellung des ärztlichen Notdienstes zur Todesfeststellung  

2. Nach endgültiger Entscheidung der Patienten 

Palliativmedizin 

Patientenwunsch „Sterben“ – was steht dahinter? 

Unsicherheit Antizipation – was wird kommen ? 

  Wunsch nach Selbstkontrolle ? 

  Todeswunsch ? 
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Palliativmedizin 

Lebenswille  

Todeswunsch 
können gleichzeitig in einer Person existieren 

und im Zeitverlauf wechseln 

Wiederholte ärztliche Gespräche zur Klärung des eigentlichen Patientenwunschs  

Rahmen für den ärztlich assistierten Suizid verbessern: 

Ausbildung, zugelassene Medikamente, Zweitmeinung, Psychologe, 

Arzt, ausreichendes Zeitfenster zwischen Wunsch und Ausführung 

Ethische Aspekte 

Ursachen Todeswunsch* Angst vor 

Sozialer Isolation, Einsamkeit 
Familiärer, finanzieller Belastung 
Hoffnungslosigkeit 
Verlust der Autonomie, Selbständigkeit 
Schmerzen, anderen quälenden Symptomen 

Akechi et al., JCO 2002; Covinsky et al., Arch Int Med 1996; 
Emanuel et al., JAMA 2000; Lorenz, JAMA 2003;            
Steinhauser et al., JAMA 2000; Suarez-Almazor et al. JCO 2002; 
Wilson et al., Arch Int Med 2000 

* 
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Ethische Aspekte Befürwortung Sterbehilfe     80% ! 

unbedingt achten 

- Selbstbestimmung 

- Freiwilligkeit 

- Einsichtsfähigkeit 

Einschränkung durch 

Zusatzkriterien 

- unerträgliches Leiden 

- objektivierbares Leiden 

- unheilbare Krankheit 

Autonomie:  „Mein Tod gehört mir.“  Udo Reiter 2014 

Moralisches Paradox 

Ten Have, Palliat Medicine 2001 

Oduncu, In Würde sterben, V&R 2007 

„Das Leben kann nur nach vorwärts gelebt  

aber nur nach rückwärts verstanden werden.“  
SØren Kirkegaard 
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Ethische Aspekte 

Befürwortung 
Tötung auf 
Verlangen 

Beihilfe zum 
Suizid 

DGP-Ärzte            (n=251) 9% 25% 

Andere Ärzte       (n=505) 26% 40% 

DGP-Pflegende   (n=113) 16% 28% 

Pflegekräfte         (n=218) 65% 76% 

Einstellung von Ärzten und Pflegenden zu  

  verschiedenen Formen der Sterbehilfe 2) 

Müller-Busch, Klaschik, Oduncu et al., Z Palliativmed 2003  

Müller-Busch, Oduncu et al., Med Health Care Philos 2004 

Für den ärztlich assistierten Suizid sind neue Gesetze nicht erforderlich 

Ethische Überlegungen und Anwendungsregeln im Vordergrund 

Befragung von Suizidanten 

 81% der Geretteten waren „froh über ihre Rettung“ 1) 

1) Blick/Fischer/Spann, MedR 1984 
2) 

Fazit: 
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Programm Samstag, 12. April 2014 

Arbeitskreis der AWMF „Ärzte und Juristen“  

 Kammergericht Berlin, Urteil vom 08.11.2013  - 5 U 143/11 (LG Berlin) 

Werben für im Ausland vorzunehmende Eizellspende  

als unzulässige unlautere geschäftliche Handlung 

Carina.Dorneck@jura.uni-augsburg.de 

Werben ausländische Institute für Reproduktionsmedizin + Endokrinologie auf in Deutschland  
stattfindenden Informationsveranstaltungen für ihr Angebot der Kinderwunsch-Behandlung 
im Wege der Eizellspende damit, dass auch in Deutschland niedergelassene Ärzte die für die  
Eizellspende erforderlichen Hormonbehandlungen von Eizell-Empfängerin und -Spenderin 
vornehmen, stellt dies eine unzulässige unlautere Handlung dar. 
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KG Berlin, Urteil vom 8. November 2013 – 5 U 143/11  (LG Berlin) 

Kläger: in Deutschland niedergelassener FA für Reproduktionsmedizin und Endokrinologie 

Beklagter: in der Tschechischen Republik tätiger FA für Gynäkologie und Frauenheilkunde 

    Die Äußerungen des Beklagten begründen die naheliegende Gefahr von Straftaten: 
§ 27 Abs. 1 StGB, § 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ESchG für Ärzte, die in Deutschland eine 
vorbereitende Behandlung vornehmen und es anschließend tatsächlich zu einer 
Eizellspende kommt 
 → gilt selbst, wenn Haupttat im Ausland straflos, vgl. § 9 Abs. 2 S. 2 StGB 
§ 27 Abs. 1 StGB, § 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ESchG für Bekl. selbst, wenn Frauen aufgrund 
der Äußerung des Bekl. eine Eizellspende im Ausland durch einen Kollegen haben 
durchführen lassen 
§ 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ESchG für den Bekl. selbst, wenn er die Eizellspende 
anschließend im Ausland selbst vornimmt 

 

 

Verfassungsrechtliche Bedenken bestehen im Hinblick auf § 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ESchG  
angesichts der Entscheidung des EGMR vom 3.11.2011 nicht 
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KG Berlin, Urteil vom 8. November 2013 – 5 U 143/11  (LG Berlin) 

§ 1 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 ESchG für den Bekl. selbst, wenn er die Eizellspende 
anschließend im Ausland selbst vornimmt 

 

 

? ? 
bloße Vorbereitungshandlungen werden von § 9 Abs. 1 StGB nicht erfasst 

EGMR* betonte immer wieder, dass auf den Zeitpunkt der Entscheidung des  
Österreichischen Verfassungsgerichts (1999) abzustellen war 

Wertentscheidungen können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern 

* Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

sofern Eizellspende aus freiem Willen erfolgt, so missachtet ein Verbot  
die Autonomie des Einzelnen 
    → Ausübung der Selbstbestimmung schütze gerade die Menschenwürde 

 Ist das Verbot der Eizellspende 
 heute noch zeitgemäß? 

Aktuelle Diskussion: 
Social Freezing? 
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Chancen, Risiken und Grenzen der Telemedizin 

Transporte und Zeitverluste minimieren,  

Verfügbarkeit von Spezialitäten 

Fehlender direkter Kontakt Arzt-Patient 

Mißverständnisse 

Abstimmung + Verantwortlichkeit bei Beteiligung mehrerer 

Datenschutz 

Risiken: 

Präsenzbehandler haftbar (Behandlungsvertrag) 

Telebehandler nicht haftbar (Ausnahme: 2. Behandlungsvertrag) 

Haftung: 
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Chancen: 

Grenzen: Unmittelbares Eingreifen nicht möglich 

Technische Funktionsstörungen 

Einzelpflichten: Anwesenheit des Primärarztes bei Patienten 

Verbot alleiniger Fernbehandlung bei schweren Erkrankungen 

    - Ausnahmen: zB: RR-Messung, EKG, Radiologie, Pathologie  

Ferndiagnose bei unbekanntem Patienten schwierig 

Med. Call Center       Selbstbehandlungsvorschläge problematisch 
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Pflichtenverteilung: 

Primäre Behandlungsleistung des Arztes vor Ort 

Hinzuziehung des Telearztes durch ein Krankenhaus 

Gewährleistung der Kommunikation (Technik) 

Koordinationspflicht des Telearztes mit primärer Behandlungsleistung 

Aufklärung Behandlungsleistung und Telemedizin 

Anwendbares Recht besteht 

Anwendungsbeispiel klinische Versorgung  

Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin, Charité Berlin 

Remote Patient Management (RPM) 

Hausarzt 

 Patient 

Kardiologe Zentrum Datentransfer 
Versorgung 
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Leistungen des Zentrums: 

Monitoring 

Versorgungsforschung 

Publikationen 

Risikoadaptiertes RPM-Konzept:  

         Klinik     intensives amb. RPM     amb. strukturierte Selbstkontrolle 

Notfallmanagement 

Senkung der kardiovask. Sterblichkeit bei Risikogruppe (HI-Pats.) ca. 50% 

Regeln der Online Medizin = Regeln der Offline Medizin 

Köhler et al., Int J Cardiol 2012 

Remote Patient Management steht an der Schwelle zur Regelversorgung 

Gründung Kommission Telemedizin der DGIM (2013) 

Deutsches Telemedizinportal (           ): 203 Projekte 

http://www.bmbf.de/

